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(54) KRAFTFAHRZEUGSCHLOSS

(57) Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloss
mit einer Schlossfalle (1) und einer Sperrklinkenanord-
nung (2), wobei die Sperrklinkenanordnung (2) eine
schwenkbare Primärsperrklinke (2a) aufweist, die in min-
destens eine Schließstellung schwenkbar ist, wodurch
die Schlossfalle (1) in der Vorschließstellung und der
Hauptschließstellung gegen ein Schwenken in ihre Öff-
nungs-Schwenkrichtung (4) sperrbar ist, und die in min-
destens eine Offenstellung schwenkbar ist, in der sie die
Schlossfalle (1) freigibt, wobei die Schlossfalle (1) in bei-
den Schließzuständen in die Öffnungs-Schwenkrichtung
(4) der Schlossfalle (1) drängt. Es wird vorgeschlagen,
dass die Primärsperrklinke (2a) nur in einem der beiden
Schließzustände, insbesondere im Hauptschließzu-
stand, durch den Eingriff mit der Schlossfalle (1) in die
Öffnungs-Schwenkrichtung der Primärsperrklinke (2a)
drängt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugschloss
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Das in Rede stehende Kraftfahrzeugschloss
findet Anwendung bei allen Arten von Verschlussele-
menten eines Kraftfahrzeugs. Dazu gehören beispiels-
weise Seitentüren, insbesondere Schiebetüren, Heck-
klappen, Heckdeckel, Motorhauben, Laderaumböden o.
dgl. eines Kraftfahrzeugs.
[0003] Das bekannte Kraftfahrzeugschloss (US
3,386,761 A), von dem die Erfindung ausgeht, ist mit ei-
ner Schlossfalle und einer Sperrklinkenanordnung aus-
gestattet, wobei die Schlossfalle in eine Offenstellung,
eine Vorschließstellung und in eine Hauptschließstellung
schwenkbar ist. Die in einer der beiden Schließstellungen
befindliche Schlossfalle steht mit einem üblicherweise
karosseriefesten Schließkeil in haltendem Eingriff.
[0004] Der Schlossfalle ist eine Sperrklinkenanord-
nung zugeordnet, die in einem Vorschließzustand des
Kraftfahrzeugschlosses die Schlossfalle in der Vor-
schließstellung sperrt und in einem Hauptschließzustand
die Schlossfalle in der Hauptschließstellung sperrt. Die
Sperrklinkenanordnung weist eine schwenkbare Primär-
sperrklinke auf, die in zwei Schließstellungen für den Ein-
griff mit der Schlossfalle im Vorschließzustand und im
Hauptschließzustand sowie in eine Offenstellung für die
Freigabe der Schlossfalle schwenkbar ist.
[0005] Die Schwenkrichtung von schwenkbaren Kom-
ponenten wie Schlossfalle und Primärsperrklinke von ei-
ner Offenstellung zu einer Schließstellung hin wird vor-
liegend stets "Schließ-Schwenkrichtung" genannt und
die Schwenkrichtung von einer Schließstellung zu einer
Offenstellung hin wird vorliegend stets "Öffnungs-
Schwenkrichtung" genannt.
[0006] Der Eingriff zwischen der Schlossfalle und der
Primärsperrklinke ist bei dem bekannten Kraftfahrzeug-
schloss so getroffen, dass die Primärsperrklinke in den
Schließzuständen stets in ihre Öffnungs-Schwenkrich-
tung drängt. Eine Sekundärsperrklinke sorgt dafür, dass
die Primärsperrklinke in den Schließzuständen gegen
ein Schwenken in ihre Öffnungsrichtung gesperrt ist.
[0007] Das auf den Eingriff mit der Schlossfalle zurück-
gehende Drängen der Primärsperrklinke in ihre Öff-
nungs-Schwenkrichtung wird im Folgenden kurz auch
als "Öffnungstendenz" der Primärsperrklinke bezeich-
net. Ein entsprechendes Drängen in Schließ-Schwen-
krichtung wird im Folgenden kurz auch als "Schließten-
denz" der Primärsperrklinke bezeichnet.
[0008] Die Sperrklinkenanordnung bei dem bekannten
Kraftfahrzeugschloss ermöglicht bei geeigneter Ausle-
gung eine beträchtliche Reduzierung der mit dem Öffnen
des Kraftfahrzeugschlosses verbundenen Betätigungs-
kräfte und Betätigungsgeräusche. Nachteilig ist aller-
dings die Tatsache, dass vor allem im Zuge der Verstel-
lung der Schlossfalle in Schließrichtung eine unge-
wünschte Behinderung der Verstellung der Primärsperr-
klinke durch die Sekundärsperrklinke zu verzeichnen ist.

Bereits im Vorschließzustand lässt die Sekundärsperr-
klinke eine Bewegung der Primärsperrklinke in ihre Öff-
nungs-Schwenkrichtung nicht zu. Dies führt zwangsläu-
fig dazu, dass die Primärsperrklinke im Hauptschließzu-
stand weiter in Schließ-Schwenkrichtung liegen muss,
als im Vorschließzustand. Die notwendige konstruktive
Folge ist die Ausstattung der Sekundärsperrklinke mit
zwei Rasten für die Primärsperrklinke, was zu erhöhten
Kosten und erhöhten Bauraumanforderungen führt.
[0009] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, das
bekannte Kraftfahrzeugschloss derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass der konstruktive Aufbau ver-
einfacht und die Bauraumanforderungen reduziert wer-
den.
[0010] Das obige Problem wird bei einem Kraftfahr-
zeugschloss gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 gelöst.
[0011] Wesentlich ist zunächst die Erkenntnis, dass
die Öffnungstendenz einer Primärsperrklinke im Vor-
schließzustand hinsichtlich des Erreichens des Haupt-
schließzustands mit beträchtlichen konstruktiven Be-
schränkungen einhergeht. Wesentlich ist ferner die Er-
kenntnis, dass die im Vorschließzustand herrschenden
Haltekräfte regelmäßig gering sind, so dass dort auch
die mit dem Öffnungsvorgang verbundenen Betätigungs-
kräfte und Betätigungsgeräusche entsprechend gering
sind.
[0012] Basierend auf den beiden oben genannten Er-
kenntnissen basiert die vorschlagsgemäße Lehre auf der
grundsätzlichen Überlegung, dass die Primärsperrklinke
nur in einem der beiden Schließzustände durch den Ein-
griff mit der Schlossfalle in die Öffnungs-Schwenkrich-
tung der Primärsperrklinke drängt, also mit einer Öff-
nungstendenz ausgestattet ist. Vorzugsweise handelt es
sich bei dem betreffenden Schließzustand um den
Hauptschließzustand, da es besonders im
Hauptschließzustand auf die Reduzierung von Betäti-
gungskräften und Betätigungsgeräuschen ankommt.
[0013] Mit der vorschlagsgemäßen Lösung ist die kon-
struktive Flexibilität bei der Auslegung des Kraftfahr-
zeugschlosses dadurch erhöht, dass der für den Vor-
schließzustand erforderliche Eingriff zwischen Schloss-
falle und Primärsperrklinke frei gestaltet werden kann,
ohne eine Öffnungstendenz der Primärsperrklinke um-
setzen zu müssen.
[0014] Es darf darauf hingewiesen werden, dass der
Begriff "Primärsperrklinke" nicht bedeutet, dass notwen-
digerweise eine Sekundärsperrklinke vorgesehen sein
muss. Es ist jedenfalls grundsätzlich denkbar, dass das
Sperren der Primärsperrklinke gegen ein Schwenken in
Öffnungs-Schwenkrichtung durch ein entsprechendes
Federsystem o. dgl. realisiert ist. Bei der besonders be-
vorzugten Ausgestaltung gemäß Anspruch 2 ist es aller-
dings so, dass eine schwenkbare Sekundärsperrklinke
vorgesehen ist, mit der die Primärsperrklinke gegen eine
Verstellung in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung sperrbar
ist.
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[0015] Bei der weiter bevorzugten Ausgestaltung ge-
mäß Anspruch 3 ist die Primärsperrklinke im Haupt-
schließzustand mit einer Öffnungstendenz und im Vor-
schließzustand mit einer Schließtendenz ausgestattet.
Bei einer solchen Auslegung ist die Sekundärsperrklinke
im Vorschließzustand für das Sperren der Primärsperr-
klinke nicht erforderlich, da die Primärsperrklinke ohne-
hin in ihre Schließ-Schwenkrichtung drängt. Dadurch
kann die im einleitenden Teil der Beschreibung ange-
sprochene, durch die Sekundärsperrklinke verursachte
Behinderung des Erreichens des Hauptschließzustands
nicht auftreten. Das Sperren der Schlossfalle im Haupt-
schließzustand kann weitgehend unabhängig vom Sper-
ren der Schlossfalle im Vorschließzustand ausgelegt
werden.
[0016] Die weiter bevorzugte Ausgestaltung gemäß
Anspruch 9 trägt dem Umstand Rechnung, dass in den
beiden Schließzuständen vorschlagsgemäß unter-
schiedliche Sperrmechanismen wirken. Insbesondere
für den Fall, dass die Primärsperrklinke im
Vorschließzustand mit einer Schließtendenz ausgestat-
tet ist, kann es vorteilhaft sein, dass der für das Öffnen
des Kraftfahrzeugschlosses vorgesehene Betätigungs-
hebel in Eingriff mit der Primärsperrklinke zum Schwen-
ken der Primärsperrklinke in ihre Öffnungs-Schwenkrich-
tung bringbar ist. Für das Öffnen des Kraftfahrzeug-
schlosses aus dem Hauptschließzustand heraus ist der
Betätigungshebel entsprechend mit der Sekundärsperr-
klinke in Eingriff bringbar.
[0017] Ein weiterer interessanter Aspekt der vor-
schlagsgemäßen Lösung ist die Möglichkeit einer beson-
ders kosteneffektiven Abfrage des jeweiligen Schlosszu-
stands, sofern, wie in Anspruch 12 vorgeschlagen, ein
erstes Sensorelement zur Ermittlung der Stellung der Pri-
märsperrklinke oder ein zweites Sensorelement zur Er-
mittlung der Stellung der Sekundärsperrklinke vorgese-
hen sind. Dadurch, dass sowohl die Primärsperrklinke
als auch die Sekundärsperrklinke im Hauptschließzu-
stand und im Vorschließzustand unterschiedliche Stel-
lungen annehmen können, lassen sich durch die Ver-
wendung einfacher Sensorschalter alle relevanten Zu-
stände mit einfachen Mitteln erfassen.
[0018] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 ein vorschlagsgemäßes Kraftfahrzeugschloss
in seinen für die Erläuterung der Erfindung we-
sentlichen Komponenten im Offenzustand,

Fig. 2 das Kraftfahrzeugschloss gemäß Fig. 1 im Vor-
schließzustand a) ohne Betätigung des Betäti-
gungshebels und b) während der Betätigung
des Betätigungshebels und

Fig. 3 das Kraftfahrzeugschloss gemäß Fig. 1 im
Hauptschließzustand a) ohne Betätigung des
Betätigungshebels und b) während der Betäti-

gung des Betätigungshebels.

[0019] Es darf vorab darauf hingewiesen werden, dass
in der Zeichnung nur die Komponenten des vorschlags-
gemäßen Kraftfahrzeugschlosses dargestellt sind, die
für die Erläuterung der Lehre notwendig sind. Beispiels-
weise ist eine ggf. vorgesehene Schlossmechanik zur
Realisierung von Funktionszuständen wie "Verriegelt",
"Entriegelt", "Diebstahlgesichert" o. dgl. nicht dargestellt.
[0020] Das dargestellte Kraftfahrzeugschloss lässt
sich auf nahezu alle Verschlusselemente eines Kraftfahr-
zeugs anwenden. Insoweit darf auf den einleitenden Teil
der Beschreibung verwiesen werden.
[0021] Das dargestellte Kraftfahrzeugschloss ist wie
an sich üblich mit einer Schlossfalle 1 und einer Sperr-
klinkenanordnung 2 ausgestattet. Die Schlossfalle 1 ist
in die in Fig. 1 dargestellte Offenstellung, in die in Fig.
2a) dargestellte Vorschließstellung und in die in Fig. 3a)
dargestellte Hauptschließstellung schwenkbar. Sie ist
vorzugsweise in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung 4 feder-
vorgespannt. Die in einer der beiden Schließstellungen
befindliche Schlossfalle 1 steht bei montiertem Kraftfahr-
zeugschloss mit einem Schließkeil 3 o. dgl. in haltendem
Eingriff. Vorzugsweise ist dabei das Kraftfahrzeug-
schloss an der betreffenden Kraftfahrzeugtür o. dgl. und
der Schließkeil 3 an der Kraftfahrzeugkarosserie ange-
ordnet.
[0022] Die Sperrklinkenanordnung 2 weist eine
schwenkbare Primärsperrklinke 2a auf, die in mindes-
tens eine Schließstellung (Fig. 2, 3) schwenkbar ist und
vorzugsweise in ihre Schließ-Schwenkrichtung 5a feder-
vorgespannt ist. Hier und vorzugsweise ist die Primär-
sperrklinke 2a in Abhängigkeit von der Stellung der
Schlossfalle 1 in geringfügig unterschiedliche
Schließstellungen bringbar. Im Einzelnen ist die Primär-
sperrklinke 2a bei in der Hauptschließstellung befindli-
cher Schlossfalle 1 (Fig. 3a)) tiefer eingefallen als bei in
der Vorschließstellung befindlicher Schlossfalle 1 (Fig.
2a)). Dies ergibt sich aus einer Zusammenschau der Fig.
3 mit der Fig. 2. Grundsätzlich kann es aber auch vorge-
sehen sein, dass die Primärsperrklinke 2a nur in eine
einzige Schließstellung schwenkbar ist, die unabhängig
von der Stellung der Schlossfalle 1 ist.
[0023] Durch das Verschwenken der Primärsperrklin-
ke 2a in eine ihrer Schließstellungen ist die Schlossfalle
1 in der Vorschließstellung (Fig. 2a)) und der Haupt-
schließstellung (Fig. 3a)) gegen ein Schwenken in Öff-
nungs-Schwenkrichtung 4 der Schlossfalle 1 sperrbar.
Dabei muss das Sperren der Schlossfalle 1 nicht not-
wendigerweise auf den Eingriff zwischen der Primär-
sperrklinke 2a und der Schlossfalle 1 selbst zurückge-
hen. Das eigentliche Sperren der Schlossfalle 1 kann
grundsätzlich an anderer Stelle, beispielsweise durch ei-
ne Sekundärsperrklinke 2b erfolgen, wie noch erläutert
wird.
[0024] Die Primärsperrklinke 2a ist ferner in mindes-
tens eine Offenstellung schwenkbar, in der sie die
Schlossfalle 1 hinsichtlich eines Schwenkens in ihre Öff-
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nungs-Schwenkrichtung 4 freigibt. Eine Offenstellung
der Primärsperrklinke 2a ist in Fig. 1 gezeigt.
[0025] In einem Offenzustand, der in Fig. 1 gezeigt ist,
gibt die Sperrklinkenanordnung 2 die Schlossfalle 1 in
ihre Öffnungs-Schwenkrichtung 4 frei, so dass im Ergeb-
nis kein haltender Eingriff zwischen der Schlossfalle 1
und dem Schließkeil 3 o. dgl. besteht. In einem Vor-
schließzustand ist die Schlossfalle 1, wie in Fig. 2 gezeigt,
mittels der Primärsperrklinke 2 in der Vorschließstellung
gesperrt. In einem Hauptschließzustand dagegen ist die
Schlossfalle 1, wie in Fig. 3 gezeigt, mittels der Primär-
sperrklinke 2a in der Hauptschließstellung gesperrt.
[0026] In beiden oben genannten Schließzuständen
drängt die Schlossfalle 1 in ihre Öffnungs-Schwenkrich-
tung 4, die in der Zeichnung die Schwenkrichtung im Uhr-
zeigersinn ist. Diese Öffnungstendenz der Schlossfalle
1 ergibt sich in erster Linie durch den haltenden Eingriff
mit dem Schließkeil 3, der ein entsprechendes Drehmo-
ment in Öffnungs-Schwenkrichtung 4 der Schlossfalle 1
ausübt.
[0027] Wesentlich ist nun, dass die Primärsperrklinke
2a nur in einem der beiden Schließzustände, hier und
vorzugsweise im Hauptschließzustand (Fig. 3a)), durch
den Eingriff mit der Schlossfalle 1 in die Öffnungs-
Schwenkrichtung 4 der Primärsperrklinke 2a drängt.
[0028] Um das Halten der Schlossfalle 1 in die Haupt-
schließstellung zu gewährleisten, ist es weiter vorzugs-
weise so, dass das Kraftfahrzeugschloss mit einer
schwenkbaren Sekundärsperrklinke 2b ausgestattet ist,
mit der die Primärsperrklinke 2a gegen eine Verstellung
in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung 4 sperrbar ist. Die Se-
kundärsperrklinke 2b ist hier in ihre Schließ-Schwen-
krichtung 16a federvorgespannt. Das Sperren der Pri-
märsperrklinke 2a durch die Sekundärsperrklinke 2b ist
in Fig. 3a) gezeigt. Die Sekundärsperrklinke 2b ist hierfür
mit einer Raste 6 ausgestattet, die mit einer Gegenraste
7 an der Primärsperrklinke 2a in Eingriff bringbar ist.
[0029] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist die Primärsperrklinke 2a im
Hauptschließzustand wie schon erläutert mit einer Öff-
nungstendenz und im Vorschließzustand mit einer
Schließtendenz ausgestattet. In Fig. 3a) drängt die Pri-
märsperrklinke 2a, getrieben durch die Öffnungstendenz
der Schlossfalle 1, im Uhrzeigersinn, während die Pri-
märsperrklinke 2a in Fig. 2a), wiederum getrieben von
der Öffnungstendenz der Schlossfalle 1, gegen den Uhr-
zeigersinn drängt. Im Vorschließzustand ist der Eingriff
zwischen der Primärsperrklinke 2a und der Vorraste 10
der Schlossfalle 1 also selbstsperrend.
[0030] Grundsätzlich ist es aber auch umgekehrt denk-
bar, dass die Primärsperrklinke 2a durch den Eingriff mit
der Schlossfalle 1 im Hauptschließzustand in ihre
Schließ-Schwenkrichtung 5a drängt und im
Vorschließzustand entsprechend in ihre Öffnungs-
Schwenkrichtung 5 drängt.
[0031] Die Schlossfalle 1 ist bei dem dargestellten und
insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel scheibenar-
tig ausgestaltet. Sie ist um die Schwenkachse 8

schwenkbar und weist ein Einlaufmaul 9 für den
Schließkeil 3 o. dgl. auf.
[0032] Die Schlossfalle 1 ist an ihrem Umfang ferner
mit einer Vorraste 10 und einer Hauptraste 11, jeweils
für den Eingriff mit der Primärsperrklinke 2a, ausgestat-
tet. Der Begriff "Raste" ist vorliegend weit zu verstehen.
Es handelt sich hierbei ganz allgemein um einen Ein-
griffsabschnitt an der Schlossfalle 1 für den haltenden
Eingriff mit der Primärsperrklinke 2a. Eine Verrastung im
engeren Sinne ist mit diesem Eingriff nicht notwendiger-
weise verbunden.
[0033] Die Vorraste 10 und die Hauptraste 11 bilden,
wie aus der Zeichnung ersichtlich, jeweils einen Endan-
schlag für die Verstellbarkeit der Primärsperrklinke 2a in
Schließ-Schwenkrichtung 5a.
[0034] Wie in Fig. 2a) gezeigt, steht die Primärsperr-
klinke 2a im Vorschließzustand mit der Vorraste 10 in
sperrendem Eingriff. Fig. 3a) zeigt dagegen, dass die
Primärsperrklinke 2a im Hauptschließzustand mit der
Hauptraste 11 in sperrendem Eingriff steht. Hier und vor-
zugsweise weist die Primärsperrklinke 2a für den Eingriff
mit der Vorraste 10 und der Hauptraste 11 einen Ein-
griffsabschnitt 12 auf. Je nach Ausgestaltung kann der
Eingriffsabschnitt 12 einen der Vorraste 10 zugeordne-
ten Unterabschnitt und getrennt davon einen der
Hauptraste 11 zugeordneten Unterabschnitt aufweisen.
[0035] Interessant bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die konstruktive Ausgestaltung von Vor-
raste 10 und Hauptraste 11 der Schlossfalle 1. Die Vor-
raste 10 weist hier eine Eingriffsfläche 10a auf, die sich
bezogen auf die Schwenkachse 8 der Schlossfalle 1 im
Wesentlichen radial erstreckt oder bezogen auf eine ra-
diale Ausrichtung sogar einen Hinterschnitt bildet. Damit
bildet die Eingriffsfläche 10a einen Rastsitz für die Pri-
märsperrklinke 2a. Alternativ oder zusätzlich kann es vor-
gesehen sein, dass die Hauptraste 11 eine Eingriffsflä-
che 11a aufweist, die gegenüber einer radialen Erstre-
ckung angestellt ist. Damit bildet die Eingriffsfläche 11a
eine Anlaufschräge für die Primärsperrklinke 2a. Der Be-
griff "Anlaufschräge" ist hier auf eine Verstellung der
Schlossfalle 1 in Schließ-Schwenkrichtung 4a bezogen.
[0036] Ganz allgemein ist der Eingriff zwischen der
Schlossfalle 1 und der Primärsperrklinke 2a so getroffen,
dass die Kraftwirkungslinien 13, 14 der resultierenden
Eingriffskräfte zwischen Schlossfalle 1 und Primärsperr-
klinke 2a an gegenüberliegenden Seiten der Schwenk-
achse 15 der Primärsperrklinke 2a vorbeilaufen. Fig. 2a)
zeigt für den Vorschließzustand, dass die Kraftwirkungs-
linie 13 rechts an der Schwenkachse 15 der Primärsperr-
klinke 2a vorbeiläuft. Fig. 3a) zeigt für den
Hauptschließzustand, dass die Kraftwirkungslinie 14
links an der Schwenkachse 15 der Primärsperrklinke 2a
vorbeiläuft.
[0037] Ebenso wie die Primärsperrklinke 2a ist auch
die Sekundärsperrklinke 2b in mindestens eine
Schließstellung (Fig. 3a)), in der sie die Primärsperrklinke
2a gegen eine Verstellung in ihre Öffnungs-Schwen-
krichtung 5 sperrt und in mindestens eine Öffnungsstel-
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lung (Fig. 3b)), in der sie die Primärsperrklinke 2a freigibt,
schwenkbar. In einem Schließzustand, hier im Haupt-
schließzustand (Fig. 3a)), drängt die Sekundärsperrklin-
ke 2b durch den Eingriff mit der in ihre Öffnungs-Schwen-
krichtung 5 drängenden Primärsperrklinke 2a in die
Schließ-Schwenkrichtung 16. Damit kommt der Sekun-
därsperrklinke 2b eine Schließtendenz zu, so dass der
Eingriff zwischen der Primärsperrklinke 2a und der Se-
kundärsperrklinke 2b insoweit selbstsperrend ist.
[0038] Besonders interessant bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel ist das Öffnen des Kraftfahrzeug-
schlosses, also die Freigabe der Schlossfalle 1 in ihre
Öffnungs-Schwenkrichtung 4, mittels eines Betätigungs-
hebels 17. Zunächst einmal ist bemerkenswert, dass
trotz der vorschlagsgemäß unterschiedlichen Sperrme-
chanismen für die Schlossfalle 1 ein und derselbe Betä-
tigungshebel 17, der allerdings auch mehrteilig ausge-
staltet sein kann, vorgesehen ist.
[0039] Der Betätigungshebel 17 ist in Eingriff mit der
Primärsperrklinke 2 zum Schwenken der Primärsperr-
klinke 2 in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung bringbar. Dies
ist bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel für den in
Fig. 2 dargestellten Vorschließzustand relevant. Fig. 2b)
zeigt, dass ein Verschwenken des Betätigungshebels 17
um die Schwenkachse 18 des Betätigungshebels 17, in
Fig. 2 im Uhrzeigersinn, zum Eingriff einer Betätigungs-
kontur 19 am Betätigungshebel 17 mit einer Betätigungs-
Gegenkontur 20 an der Primärsperrklinke 2a führt. Da
die Primärsperrklinke 2a im Vorschließzustand weitge-
hend frei von der Sekundärsperrklinke 2b bewegbar ist,
wird die Primärsperrklinke 2a durch den Eingriff mit dem
Betätigungshebel 17 direkt ausgehoben. Eine Zusam-
menschau der Fig. 2a) und 2b) zeigen den Beginn der
Betätigung des Betätigungshebels 17. Die weitere Betä-
tigung des Betätigungshebels 17 führt dann, wie oben
erläutert, zu einem Ausheben der Primärsperrklinke 2a
über den Eingriff zwischen der Betätigungskontur 19 und
der Betätigungs-Gegenkontur 20.
[0040] Der Betätigungshebel 17 ist aber auch in Ein-
griff mit der Sekundärsperrklinke 2b zum Schwenken der
Sekundärsperrklinke 2b in ihre Öffnungs-Schwenkrich-
tung 16 bringbar. Fig. 3b) zeigt, wie eine zweite Betäti-
gungskontur 21 am Betätigungshebel 17 mit einer zwei-
ten Betätigungs-Gegenkontur 22 an der Sekundärsperr-
klinke 2b in Eingriff bringbar ist, um die Sekundärsperr-
klinke 2b in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung 16 zu
schwenken. Dies ist, wie in Fig. 3 gezeigt, für das Öffnen
des Kraftfahrzeugschlosses im Hauptschließzustand re-
levant.
[0041] Es lässt sich zusammenfassen, dass durch ei-
ne Betätigung des Betätigungshebels 17 aus dem Haupt-
schließzustand heraus die Sekundärsperrklinke 2b und
aus dem Vorschließzustand heraus die Primärsperrklin-
ke 2a in die jeweilige Öffnungs-Schwenkrichtung 5, 16
schwenkbar ist.
[0042] Bei dem dargestellten und insoweit bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel nimmt die Primärsperrklinke 2a
im Vorschließzustand eine andere Stellung ein als im

Hauptschließzustand. Wie oben erläutert, kann die
Schließstellung der Primärsperrklinke 2a im Haupt-
schließzustand weiter in Schließ-Schwenkrichtung 5a
liegen, als die Schließstellung im Vorschließzustand.
Dann ist es vorzugsweise so, dass der Umfangsabschnitt
23 der Schlossfalle 1 zwischen der Vorraste 10 und der
Hauptraste 11 einem bezogen auf die Schwenkachse 8
der Schlossfalle 1 kreisabschnittsförmigen Verlauf folgt.
[0043] Die vorschlagsgemäße Anordnung aus
Schlossfalle 1 und Sperrklinkenanordnung 2 mit unter-
schiedlichen Sperrmechanismen ermöglicht die senso-
rische Erfassung der hier relevanten Schlosszustände,
also des Offenzustands, des Vorschließzustands und
des Hauptschließzustands, auf besonders einfache Wei-
se. Bei dem dargestellten und insoweit bevorzugten Aus-
führungsbeispiel ist ein erstes Sensorelement 24, hier
und vorzugsweise ein erster Sensorschalter 24, zur Er-
mittlung der Stellung der Primärsperrklinke 2a und ein
zweites Sensorelement 25, hier und vorzugsweise ein
zweiter Sensorschalter 25, zur Ermittlung der Stellung
der Sekundärsperrklinke 2b vorgesehen. In der Zeich-
nung sind die jeweils aktuellen Zustände "0" und "1" ne-
ben den jeweiligen Sensorschaltern 24, 25 dargestellt.
Für den Vorschließzustand (Fig. 2a)) ergeben sich die
Sensorwerte "1" und "0" für die Sensorschalter 24, 25,
für den Hauptschließzustand (Fig. 3a)) ergeben sich die
Sensorwerte "1" und "1" für die Sensorschalter 24, 25
und für den Offenzustand (Fig. 1) ergeben sich die Sen-
sorwerte "0" und "0" für die Sensorschalter 24, 25.
[0044] Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass
alle möglichen Arten von Sensorelementen 24, 25 für die
Erfassung des Zustands des Kraftfahrzeugschlosses an-
wendbar sind. Hier und vorzugsweise handelt es sich bei
den Sensorelementen 24, 25 allerdings um einfache
Sensorschalter, insbesondere um Mikroschalter. Denk-
bar ist auch die Anwendung von Hall-Sensoren, indukti-
ven Sensoren o. dgl..
[0045] Es darf noch darauf hingewiesen werden, dass
die Betätigung des Betätigungshebels 17 grundsätzlich
manuell erfolgen kann. Dann ist der Betätigungshebel
17 vorzugsweise über einen Bowdenzug mit einem
Türaußengriff oder mit einem Türinnengriff gekoppelt.
Hier und vorzugsweise ist der Betätigungshebel 17 al-
lerdings motorisch mittels eines Antriebsmotors M vor-
gesehen, der über einen Seilantrieb S mit dem Betäti-
gungshebel 17 gekoppelt ist. Hier stellt sich die vor-
schlagsgemäße Lösung, mit der nur geringe Betäti-
gungskräfte erforderlich werden, als besonders vorteil-
haft dar.
[0046] Es darf schließlich erläuternd darauf hingewie-
sen werden, dass die Primärsperrklinke 2a in insgesamt
drei Stellungen bringbar ist, nämlich in eine dem Offen-
zustand entsprechende Stellung (Fig. 1), in eine dem
Vorschließzustand entsprechende Stellung (Fig. 2 a))
und in eine dem Hauptschließzustand entsprechende
Stellung (Fig. 3a)). Dadurch, dass die Sekundärsperr-
klinke 2b im Vorschließzustand eine andere Stellung ein-
nimmt als im Hauptschließzustand, lassen sich alle Stel-
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lungen der Primärsperrklinke 2a mit den beiden obigen
Sensorelementen 24, 25 erfassen, ohne dass sich so-
genannte "blinde Flecke" bei der Abfrage des jeweiligen
Schlosszustands ergeben. Besonders vorteilhaft ist da-
bei die Tatsache, dass die beiden Sensorelemente 24,
25 lediglich zwei Zustände aufweisen müssen, nämlich
die oben genannten Zustände "0" und "1". Für den Fall,
dass es sich bei den Sensorelementen 24, 25 um oben
angesprochene Sensorschalter handelt, entspricht der
Zustand "0" vorzugsweise dem Schaltzustand "Schalter
geschlossen" und der Zustand "1" vorzugsweise dem
Schaltzustand "Schalter offen" oder umgekehrt.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugschloss mit einer Schlossfalle (1) und
einer Sperrklinkenanordnung (2), wobei die Schloss-
falle (1) in eine Vorschließstellung und in eine Haupt-
schließstellung schwenkbar ist, wobei die in einer
der beiden Schließstellungen befindliche Schloss-
falle (1) bei montiertem Kraftfahrzeugschloss mit ei-
nem Schließkeil (3) o. dgl. in haltendem Eingriff
steht,
wobei die Sperrklinkenanordnung (2) eine schwenk-
bare Primärsperrklinke (2a) aufweist, die in mindes-
tens eine Schließstellung schwenkbar ist, wodurch
die Schlossfalle (1) in der Vorschließstellung und der
Hauptschließstellung gegen ein Schwenken in ihre
Öffnungs-Schwenkrichtung (4) sperrbar ist, und die
in mindestens eine Offenstellung schwenkbar ist, in
der sie die Schlossfalle (1) freigibt,
wobei die Schlossfalle (1) in einem Vorschließzu-
stand mittels der Primärsperrklinke (2a) in der Vor-
schließstellung gesperrt ist und in einem Haupt-
schließzustand mittels der Primärsperrklinke (2a) in
der Hauptschließstellung gesperrt ist, wobei die
Schlossfalle (1) in beiden Schließzuständen in die
Öffnungs-Schwenkrichtung (4) der Schlossfalle (1)
drängt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Primärsperrklinke (2a) nur in einem der bei-
den Schließzustände, insbesondere im Haupt-
schließzustand, durch den Eingriff mit der Schloss-
falle (1) in die Öffnungs-Schwenkrichtung der Pri-
märsperrklinke (2a) drängt.

2. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne schwenkbare Sekundärsperrklinke (2b) vorgese-
hen ist, mit der die Primärsperrklinke (2a) gegen eine
Verstellung in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung (5)
sperrbar ist.

3. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Primärsperrklinke
(2a) durch den Eingriff mit der Schlossfalle (1) im
Hauptschließzustand in ihre Öffnungs-Schwen-

krichtung (5) drängt und im Vorschließzustand in ihre
Schließ-Schwenkrichtung (5a) drängt, oder, dass
die Primärsperrklinke (2a) durch den Eingriff mit der
Schlossfalle (1) im Hauptschließzustand in ihre
Schließ-Schwenkrichtung (5a) drängt und im Vor-
schließzustand in ihre Öffnungs-Schwenkrichtung
(5) drängt.

4. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schlossfalle (1) an ihrem Umfang eine Vorraste
(10) und eine Hauptraste (11) aufweist und dass die
Primärsperrklinke (2a) im Vorschließzustand und im
Hauptschließzustand mit der Vorraste (10) und der
Hauptraste (11) in sperrendem Eingriff steht, vor-
zugsweise, dass die Primärsperrklinke (2a) für den
Eingriff mit der Vorraste (10) und der Hauptraste (11)
einen Eingriffsabschnitt (12) aufweist.

5. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorraste (10) eine Eingriffsfläche (10a) aufweist,
die einen Rastsitz für die Primärsperrklinke (2a) bil-
det, und/oder, dass die Hauptraste (11) eine Ein-
griffsfläche (11a) aufweist, die eine Anlaufschräge
für die Primärsperrklinke (2a) bildet.

6. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sekundärsperrklinke
(2b) in mindestens eine Schließstellung, in der sie
die Primärsperrklinke (2a) gegen eine Verstellung in
ihre Öffnungs-Schwenkrichtung (5) sperrt und in
mindestens eine Öffnungsstellung, in der sie die Pri-
märsperrklinke (2a) freigibt, schwenkbar ist.

7. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Schließzu-
stand, insbesondere im Vorschließzustand, durch
den Eingriff mit der in ihre Öffnungs-Schwenkrich-
tung (5) drängenden Primärsperrklinke (2a) die Se-
kundärsperrklinke (2b) in ihre Schließ-Schwenkrich-
tung (16a) drängt.

8. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Betätigungshebel (17) vorgesehen ist, der aus
dem Vorschließzustand und/oder dem Haupt-
schließzustand heraus für die Freigabe der Schloss-
falle (1) in Eingriff mit der Sperrklinkenanordnung (2)
bringbar ist.

9. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungshebel (17)
in Eingriff mit der Primärsperrklinke (2a) zum
Schwenken der Primärsperrklinke (2a) in ihre Öff-
nungs-Schwenkrichtung (5) und in Eingriff mit der
Sekundärsperrklinke (2b) zum Schwenken der Se-
kundärsperrklinke (2b) in ihre Öffnungs-Schwen-

9 10 



EP 3 375 961 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

krichtung (16) bringbar ist.

10. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 8 or 9, da-
durch gekennzeichnet, dass durch eine Betäti-
gung des Betätigungshebels (17) aus dem Haupt-
schließzustand heraus die Sekundärsperrklinke (2b)
und aus dem Vorschließzustand heraus die Primär-
sperrklinke (2a) in ihre jeweilige Öffnungs-Schwen-
krichtung (16, 5) schwenkbar ist.

11. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Primärsperrklinke (2a) im Vorschließzustand ei-
ne andere Stellung einnimmt als im
Hauptschließzustand, und/oder, dass die Sekundär-
sperrklinke (2b) im Vorschließzustand eine andere
Stellung einnimmt als im Hauptschließzustand.

12. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein erstes Sensorelement (24), insbesondere ein
erster Sensorschalter (24), zur Ermittlung der Stel-
lung der Primärsperrklinke (2a) und ein zweites Sen-
sorelement (25), insbesondere ein zweiter Sensor-
schalter (25), zur Ermittlung der Stellung der Sekun-
därsperrklinke (2b) vorgesehen sind.

13. Kraftfahrzeugschloss nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, das das erste Sensorelement (24)
und das zweite Sensorelement (25) als Sensor-
schalter ausgestaltet sind, die zur sensorischen Er-
fassung der Schlosszustände jeweils in zwei unter-
schiedliche Zustände bringbar sind.

14. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schließstellung der Primärsperrklinke (2a) im
Hauptschließzustand weiter in Schließ-Schwen-
krichtung (5a) liegt als die Schließstellung der Pri-
märsperrklinke (2a) im Vorschließzustand.

15. Kraftfahrzeugschloss nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Umfangsabschnitt (23) der Schlossfalle (1) zwi-
schen der Vorraste (10) und der Hauptraste (11) ei-
nem bezogen auf die Schwenkachse (8) der
Schlossfalle (1) kreisabschnittsförmigen Verlauf
folgt.
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